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Beilagenhinweis: Dieser Ausgabe liegen zwei Beilagen der Verlag Dr. Otto Schmidt KG, Köln, bei. IØir bitten um freund-
liche Beachtung!
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Die Kontowechselhilfe und die lnstrumente zur Steigerung der Transparenz nach dem 221
Zahlungskontengesetz (ZKG)

lm Februar 201 6 hat der Bundestag das Zahlungskontengesetz (ZKG) als Art. 1 eines Artikelgesetzes

zur Umsetzung der Zahlungskontenrichtlinie, die bis zum 18.9.2016 in deutsches Recht umzusetzen

ist, beschlossen. Das ZKG enthält verschiedene zentrale Regelungskomplexe: neben dem weitrei-
chenden Anspruch auf ein Basiskonto (hierzu Herresthal, BKR 2016) wurden des Weiteren auch

lnstrumente zur Steigerung der Transparenz und Vergleichbarkeit der Zahlungsdienstleistungen ver-

schiedener Anbieter sowie eine sog. Kontowechselhilfe etabliert. Der Beitrag befasst sich mit diesen

lnstrumenten.

Die Produkt- und Vertriebskontrollen nach dem Kleinanlegerschutzgesetz

lViit dem am 10.7.2015 in Kraft getretenen Kleinanlegerschutzgesetz hat der Gesetzgeber das Recht

der Vermögensanlagen umfassend neu gestaltet. Nunmehr unterliegen (fast) alle Kapitalanlagepro-

dukte einer gesetzlichen Regulierung. Daruber hinaus wurden weitreichende Produkt und Vertriebs-

kontrollen geschaffen, die deutlìch über die umfassende Prospektierungspflicht für Vermögensanla-
gen hinausgehen. Der Aufsatz beschreibt diese Neuregelungen.

229

Das ordentliche Kündigungsrecht des Darlehensnehmers nach 5 489 BGB ln der Vertrags- 234
gestaltung

lnsbesondere im Verhältnis zu ausländischen Vertragsparteien besteht im Hinblick auf das ordeni-
liche Kündigungsrecht des Darlehensnehmers beim Darlehensnehmer wie beim Darlehensgeber ein

nicht unbeträchtlicher Aufklärungs- und Beratungsbedarf. Hierbei führen die Verwerfungen auf den

Kapitalmärkten mit sehr ungewöhnlichen Zinssituationen zunehmend auch zu Detailfragen im Hin-

blick auf die jeweilige - eher kurze - Kündigungfrist. ln der Praxis existiert eine Vielzahl an vertrag-
lichen Gestaltungsmöglichkeìten für die Zinsverpflichtung des Darlehensnehmers. Der Beitrag will
aufzeigen, auf welche Weise vertragliche Zìnsvarianten gestaltet und eingeordnet werden.
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Kreditrecht

BGH 19,1 .2016 - Xt ZR 103/15 Keine Vorfälligkeitsentschädigung beiAnwendbarkeit des 5 497 Abs. 1 BGB

in der bis 10.6.2010 geltenden Fassung beiKündigung durch das Kredit-
¡nstitut mitAnmerkung von RA Dr, Sebastian Keding, Düsseldorf

Kündigung eines Bausparvertrages wegen eingetretener Zuteilungsreife

Grds. keine Beratungspflichten des Kreditinstituts bei Kreditvergabe

Zur Verwirkung des Widerrufsrechts beim Darlehensvertrag

Zeirpunkt der Rechtshandlung bei Abbuchungslastschriften
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Aufsätze

Prof. Dr Katja Langenbucher
ln Brüssel n¡chts Neues? - Der,,verständige
Anlegef in der Marktmissbrauchsverordnung

Der,,verständige Anleger" zàhlt zu den Schlüsselbegrif-
fen des europäischen Marktmissbrauchsrechts. Aus sei-

ner Perspektive wird zugleich über die Reichweite des

Insiderhandelsverbots und der Publizitätspflicht ent-

schieden. Er ist Anknüpfungspunkt für ökonomische
Modellierung, empirische Kapitalmarktforschung, aber

auch Anlegerschutzprinzipien. In starkem Kontrast zu

dieser Bedeutung steht die Schweigsamkeit des Verord-
nungsgebers zur Ausgestaltung des ,,verständigen Anle-
gers". Der Beitrag geht dem Begriff des ,,verständigen
Anlegers" nach.

Prof. Dr Christoph Kumpan, LLM. (Univ. of Chicago),
Atto rney-at-Law (N ew Yo rk)

Die neuen Regelungen zu Directors'Dealings in
der Marktmissbrauchsverordnun g

Die Marktmissbrauchsverordnung von 2014 erweitert
und verschârft die Mitteilungspflichten bei Directors'
Dealings, die bisher in $ 15a WpHG a.F. geregelt wa-

ren, und führt ein zeitlich befristetes Handelsverbot für
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Hintergrund der von der Europäischen Kommission er-
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nur auf einen Überblick über das neue Regime und sei-

ne Auswirkungen auf die Rechtslage in Deutschland,
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tierungsmarken für das sperrige Regelungsgefüge zu

setzen. 434
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AktG in 5 221 für ein Wandlungsrecht das lnstrument der Wandel-
schuldverschreibung vorsieht, fehlt es bei der GmbH an einer aus-
drücklichen Regelung. lm Beitrag werden daher Gestaltungsmög-
lichkeiten für die GmbH untersucht.
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Nachahmungs-, aber keinen direken Leistungsschutz
für fiktive Figuren

Der BGH hatte mit Urteil vom 19.11 .2015 - I ZR 149/14 - zum zwei-
ten Mal über die vermeintliche Verletzung von (Schutz-)Rechten an

der bekannten literarischen Figur ,,Pippi Langstrumpf' durch eine
Werbung für Karnevalskostüme zu entscheiden. Während seine
erste Entscheidung ausschließlich urheberrechtliche Fragen betraf,
musste sich der BGH nun damit auseinandersetzen, inwieweit das

Lauterkeitsrecht Möglichkeiten bietet, die wirtschaftliche Verwer-
tung von fiktiven Figuren im Wege des sog.,,Character Merchandis-
ing" zu sichern. Dabei äußerte er sich nicht nur zum Nachahmungs-
schutz gemäß 5 4 Nr. 9 UWG a.F. = S 4 Nr. 3 UWG n.F..sondern auch
zur Frage eines etwaigen unmittelbaren Leistungsschutzes auf
Grundlage der lauterkeitsrechtlichen Generalklausel des S 3 Abs. j
UWG a. F. sowie zum lrreführungsverbot gemäß 5 5 Abs. 2 UWG.

Entscheidungen

BGH: Wettbewerbsrechtlicher Schutz einer Romanfigur -
Pippi-Langstrumpf-Kostüm ll
(19.1 1.201 s - I ZR 1 49 / 1 4) .

BGH: Media Saturn-Gesellschafterstreit - Treuepflicht verlangt nur
im Ausnahmefall eine bestimmte Stimmabgabe
(124.2016 -llZR275/14- dazu BB-Kommentar von
Dr. Andreas M, Königshausen, LL.M. [Cornell], RA) '

BGH: Teilunwirksamkeit des Rahmenvertrags für Finanztermin-
geschäfte
(9.6.201 6 - lX ZR 3 1 4/ 1 4)

Entscheidungen
BFH: Doppelte Gebührenentstehung bei verbindlicher Auskunft
(9.3.2016 -l R66/14)
BFH: Voraussetzungen besonders förderungswürdiger Biokraft-
stoffe (1 2.4.2016 - Vll R 56/1 3)

Niedersächsisches FG: Beginn der sachlichen Gewerbesteuer-
.pflicht (28.s.2015 - 1 K 91l13)

Gesetzgebung
BReg: Einigung auf Reform der Erbschaftsteuer

BReg: Steuerabkommen mit Australien geschlossen

BReg: Steuererleichterungen für E-Mobilität -
rückwirkend ab 1 .1.2016

Aufsätze

Dr. AlexanderWerdet LL.M., RA/StB, und
Dipl.-Finw. (FH) Dr. Markus Wystrcil, RA/SIB

Familienstiftungen in der Unternehmensnachfolge
Familienunternehmen bilden das Rückgrat unserer Volkswirtschaft.
Eine weitgehende Befreiung von der Erbschaft- und 5chenkungsteu-
er stellte in den letzten Jahren sicher, dass sie beim Übergang auf die
nächste Generation erhalten blieben. Nun sind für große Unterneh-
mensbeteiligungeh erhebliche Einschränkungen bei der Befreiung
für Betriebsvermögen zu erwarten. Für sie soll nach der am
20.6.2016 veröffentlichten Einigung der Großen Koal¡t¡on auf eine
Erbschaftsteuerreform die vollständige Befreiung nicht mehr ge-

währt werden, wenn der Empfänger die Steuer aus der Hälfte des
nicht begünstigten Vermögens bezahlen kann. Wenn, was sich ab-
zeichnet, damit eine sog. Verschonungsbedarfsprüfung Gesetz wird,
könnten Familienstiftungen, auf die nur Unternehmensbeteiligun.
gen übertragen werden, Gewinnerder Gesetzesänderung sein.

Maximilian Bannes, M.A.,StB, und
Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Adrian Cloer, RA/StB

BEPS Aktionsplan 3: Stärkung der
Hinzurechnungsbesteuerung

Die Einkommensverlagerung in Niedrigsteuerländer durch Leis-

tungsbeziehung einer ausländischen Kapitalgesellschaft ist ein be-

kanntes Gestaltungsm¡ttel der internationalen Steuerplanung. Auf
sie haben bereits viele Staaten m¡ttels der sog. Hinzurechnungsbe-
steuerung reagiert. Dieses auf Missbrauchsvermeidung gerÌchtete
lnstitut erlaubt die Durchbrechung der Abschirmwirkung der aus-
ländischen Kapitalgesellschaft und Zurechnung der im Ausland er-

zielten Einkünften bei inländischen Steuerpflichtigen (in Deutsch-

land: 55 7ff. AStG) unabhängig von einer Ausschüüung der Ge-
wínne. Derartige Regelungen sind allerdings z.T. unterschiedlich
ausgestaltet und gerade die US-amerikanische Regelung zeìgt,

dass in bestimmten Bereichen Umgehungsmöglichkeiten be-

stehen. Die OECD nahm sich im Rahmen des Aktionsplans 3 ,,De-
signing Effective Controlled Foreign Company Rules (CFC)" des

Themas an und unterbreitete eine Vielzahl von Vorschlägen zur
Auigestaltung bzw Verbesserung der natlonalen Hinzurechnungs-
besteuerungssysteme.

Entscheidungen

EuGH: ,,Bookit" - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem - Bezah-

lung per Debit- oder Kreditkarte
(26.5.2016 - C-607 /14 - dazu BB-Kommentar von

Nils Bleckmann, RA/StB)

BFH: Besteuerung von Sonderbetriebseinnahmen (hier: Dividen-
den aus Sonderbetriebsvermögen ll) nach Maßgabe des DBA-Spa-

nien 1966 in Deutschland
(21.1.2016 - tR49/14)

Steuerrecht
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Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Kosten der Reinigung von Hygienekleidung in Schlachtbetrie-

ben (14.6.2016 - 9 AZR 1B1i 15)

BAG: Abmeldepflicht für freigestellte Betr¡ebsratsm¡tglieder

(24.2.2016 - 7 ABR 20/1 4)

BAG: Benachteiligungsverbot wegen lnanspruchnahme von Eltern-

zeit - Neubeginn der Bewährungszeit nach längerer Elternzeit

(12.4.2016 - 6 AZR731/13)

BAG: Auskunfts- und Zahlungsanspruch bei ERA-Strukturkompo-

nente (23.3.2016 -5 AZR337/15)

BAG: Unwirksamkeit des Arbeitsvertrags bei Arbeitnehmerüberlas-

sun g ohne Genehmig ung (20.1.201 6 - 7 AZR 535/1 3)

BAG: Auslegung des Richtbeispiels ,,Gesundheitspflegerin in der
Psychiatrie" nach AVR Diakonie (12.4.2016 - 6 AZR284/15)

LAG Berlin-Brandenburg: Keine Betriebsblockade im Zuge eines

Streiks (15.6.2016 - 23 SaGa 968/16)

ArbG Berlin: Arbeitszeitkonto zur Anpassung der Arbeitszeit an

die Betriebszeit - keine Pflicht zum Ausstempeln bei Annahmever-

zu g des Arbeit g eber s (29.4.20 1 6 - 28 Ca 1 5 1 1 / 1 6)

Aufsatz

Dr. Michael Meyer, RA/FAArbR

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christian Duve, RA

Der Fall Pechstein: BGH stüffi Sportschieds-
gerichtsbarke¡t, Reformbedarf bleibt

Jobs

lmpressum/l/orschau

Die Woclre im Blick

Rechnungslegung
IASB: Anpassung an IFRS 2

FASB: Neue Best¡mmungen zur Erfassung von Wertminderungen

DRSC: Bekanntmachung von DRAS 6 und DRÄS 7

Wirtschaftsprüfung
IDW: IDW 5 13 ,,Besonderheiten bei der Unternehmensbewertung

zur Bestimmung von Ansprüchen im Familien- und Erbrecht"

IDW: Ergänzung der F&A zu IDW 51 i.d.F.2008 betreffend die

Funkt¡on eines Schiedsgutachters

IDW: IDW ERS HFA 48 - Fortsetzung des Entwurfs mit tragen zum

Hedge Accounting

IDW: Entwqrf zur Anderung des IDW RS HFA 2 und zu einer Klar-

stellung in IDW R5 HFA 40

WPK: Bericht über die Vorstandssitzung am 15.6.2016 in Berlin

FIU: Newsletter Nr. 13/Juni 2016 zur Geldwäschebekämpfung

Betriebswirtschaft
DIW: DAX 30-Unternehmen erreichen erstmals 3070 Frauenanteil

in Aufsichtsräten - ln den Vorständen hingegen herrscht Stagnati-

on

Aufsatz

Dr. Hanne Böckem, WPin, und Dr. Dirk Rabenhorst, WP/StB

Praxis der Quartalsber¡chterstattung der
DAX 30-Unternehmen nach neuem Recht

Seit dem lnkrafttreten des Gesetzes zur Umsetzung der Transpa-

renzrichtlinie-Anderungsrichtlinie (nachfolgend: Umsetzungsge-
setz) am 26.11.2015 können die DAX 30-Unternehmen für die
Berichterstattung zum ersten und dritten Quartal das Berichts-

format wählen: Mit der Quartalsfinanzberichterstattung ent-
scheiden sie sich für ein bewährtes lnformationsinstrument, be-

stehend aus lFR5-Zwischenabschluss und Zwischenlagebericht.
Die Quartalsmitteilungen sind demgegenüber deutlich geringer
normiert und krinnen auch rein verbale Ausführungen im Stil
der früheren Zwischenmitteilung enthalten. ln dem Beitrag wird
untersucht, wie die Unternehmen der Stichprobe diese Wahl ge-
troffen haben und insbesondere wie die veröffentlichten Quar-
talsmitte¡lungen in der Praxis ausgestaltet wurden. Dabei zeigt
sich eine große Vielfalt in der unternehmensindividuellen Ge-
staltung. Auch wenn aktuell noch nicht von einer Best Practice
bei der Gestaltung der Quartalsmitteilungen gesprochen werden
kann, kann der Peer-Group-Vergleich Gestaltungshinweise für
die künftige Zwischenberichterstattung im Prime Standard der
Frankfurter Wertpapierbörse geben.

Angemessenheitskontrolle von Beendigu ngsabreden
in Aufhebungs- und Abwicklungsverträgen?

Die jüngste Rechtsprechung des 2. Senats des BAG im Zusammen-

hang mit Klageverzichtsklauseln wirft Fragen auf. Bedeutet s¡e,

dass Beendigungsabreden in Aufhebungs- und Abwicklungsverträ-
gen der Angemessenheitskontrolle nach 5 307 Abs. 1 BGB unterlie-
gen, obwohl es sich doch um die eigentlichen Hauptleistungen der

Verträge handelt und sieht das der 6. Senat des BAG in seiner eben-

falls aktuellen Rechtsprechung wohlmöglich anders? Den drei in
Rede stehenden Entscheidungen liegt jeweils eine andere Ver-

tragsgestaltung zugrunde. Der 2. Senat judizierte zur Ausgleichs-

quittung und zum Abwicklungsvertrag, der 6. Senat hatte es mit
einem Aufhebungsvertrag zu tun.

Entscheidung

BAG: Altersgrenzen ¡n Betr¡ebsvereinbarungen vor Vollendung des 15g4

Regelrentenalters
(4.11.2015 -7 AZR 851/13 - dazu BB-Kommentar von

Dr. Rainer Thum, RA/FAArbR)

l{euerscheinung Bu(h
Lukas/Dahl, M¡tbest¡mmung in sozialen Angelegenheiten

Arbeitszeit und Urlaubsregelungen - parit¿itisch bearbe¡tet

August 201 6, ca. 400 Seiten, Geb., ca. € I 39.-

ISBN: 978-3-8005 -3280-3 / lnfos unter: www.shop.ruw.de

1576

1578

1 583

1587

1 589

Entscheidung

fG Köln: Übernahme eines negativen Kapitalkontos bedingt kein
Verlustausgleichspotential i.S.d. S 15a EStG
(6'4.201 6 - 3 K 2802/13 - dazuBB-Kommentar von
Gero von Glasenapp, RA/StB)

Neuerccheinung Buch
Ïutt"m"nn/Ko.h, Wirtschaftsprüfung case by case

. Losungen nach HGB mit Hinweisen auf ISA und US-GAAS

. Ljuflunu 20t6,260 Seiten, Kt., € 38,90

".- 

l5tsN: 978-3-8005-5041-g / lnfos unter: www.shop.ruw.de
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Wirtschaftsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BGH: Anfechtung von Gesellschafterbeschlüssen bei der Media-

Saturn Holding GmbH (1 2.4.201 6 - ll ZR 27 5 /1 4)

BGH: Teilunwirksamkeit des Rahmenvertrags fúr Finanzterminge-

schäfte (9.6.20i 6 - lX ZR 31 4/1 4)

BGH: Formale Anforderungen an einen Sanierungsplan
(12.s.2016 - IXZR 6s/14)
BGH: Kundenbewertung im lnternet (21.1.2016 - lZR252/14)
BGH: Verletzung des Klagemusters - Armbanduhr
(28.1.2016 -tZR40/14)
BGH: Annahme eines erloschenen formnichtigen Angebots

auf Abschluss eines beurkundungspflichtigen Vertrags
(1 3.5.201 6 - V ZR 265 / 1 4)

8GH: Sachmangel beim Autokauf im Falle des Fehlens der Herstel-

lergarantle (1 5.6.201 6 - Vlll ZR 134/1 5)

BGH: Nichtiqkeit eines gegen das Verbot widerstreitender lnteres-

sen verstoßenden Anwaltsvertrags (1 2.5.20 1 6 - lX ZR 241 / 1 4)

Verwaltung
BaFinl Allgemeinverfügung zur Sicherstellung von Nettingverein-

barungen erlassen

Aufsätze

Dominik Höch, RA/FA Urheber- und Medienrecht

Bewegung bei Bewertungsportalen - wie
Unternehmen ihren Ruf im Netz besser schützen
können
Negative Bewertungen im Netz sind für viele Unternehmen ein Är-
gernis. Gerade im Dienstleistungsbereich entscheiden viele Kun-

den erst nach einer Sichtung der Erfahrungen anderer ¡m lnternet.

Portale, die diese Meinungen sammeln und Durchschnittsnoten zu

Unternehmen bilden, haben nicht nur positive Seiten: Auf der ei-

nen Seite ist Transparenz wünschenswert, auf der anderen Seite ist

gerade bei anonymen Bewertungen dem Missbrauch Tür und Tor

geöffnet. Bislang hat die Rechtsprechung eine gewisse ,,Vorfahrt"
für Transparenz und Meinungsfreiheit erkennen lassen; doch die

Vorzeichen scheinen sich zu ändern, wie diejüngste BGH-Entschei-

dung zu einem Ärztebewertungsportal zeigt. Der Beitrag zeigt auf

welchen Wegen sich Unternehmen erfolgsversprechend gegen

schlechte Bewertungen wehren können.

Martin W. Huff, RA

Das neue Recht der Syndikusrechtsanwälte: erste
Erfahrungen und offene Fragen

Zum 1.1.2016 ist das Gesetz zur Neuordnung des Rechts der Syndi-

kusanwälte in Kraft getreten. Über 't 1 000 Rechtsanwältinnen und

Rechtsanwälte haben in den vergangenen Monaten den Antrag

aufZulassung als Syndikusrechtsanwalt beantragt. Der Beitrag gibt

einen Überblick über erste Erfahrungen und offene Fragen.

Entscheidungen

BGH: Pfl ichten des Betreibers eines Ärztebewertungsportals
(1.3.2016 -VlZR34/1s)

BGH: Sozietätsverbot der Anwalts-Arzt/Apotheker-Kanzlei ist ver
fassungswidrig
(12.4.2016 -|287/11)
BGH: lnnenhaftungsfälle der D&O-Versicherung - weite Auslegung
des Begriffs ,,Dritter" in 5 108 WG
(13.4.2016 - lV ZR 304/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Sandra Maria Orlikowski-Woll RAin)

Steuerrecht

Die Woehe im Blick

Entscheidungen
BFH: Zum Vorsteuerabzug bei Einwerbung von Kapital für einen

Beteiligungserwerb (6.4.2016 -Y R 6/14)

BFH: Sofortabzug eines Disagios bei Marktüblichkeit
(8.3.2016 - lX R 3B/14)

BFH: Grenzen der Absetzbarkeit gemischt genutzter Nebenräume
(v.z..zotø -xR26/13)

Gesetzgebung
BT: Finanzausschuss billigt Steuerabkommen mit Japan

BT: (Cum/Ex)-Ausschuss - Vertreter des Bankenverbands treten als

Zeugen auf
BReg: Oxfam-Studie zur Verwicklung der Weltbank in Steueroasen

,,inkonsistent"

Aufsätze

Dr. Andreas Ball, RA/StB, und

Thomas Papasikas, LL.M., RA/FAStR

Überlegungen bei Einführung eines
innerbetrieblichen steuerlichen Kontrollsystems -
Überwachungsaufgaben der Steuerabteilung

Die Forderung nach der Einführung von innerbetrieblichen steuer-

lichen Kontrollsystemen in Unternehmen hat durch die Auffassung

des BMF, dass ein funktionierendes innerbetriebliches Kontrollsys-

tem geeignet sein kann, den Vorwurf einer vorsätzlichen Steuer-

hinterziehung zu entkräften, neuen Auftrieb erhalten. Anhand der

Rechtsprechung des BGH zu 5130 OWiG wird analysiert, wo

Schwerpunkte bei der Êinführung eines innerbetrieblichen steuer-

lichen Kontrollsystems zu setzen sind.

Dr. Thomas Loose,stB, und Michael Oskamp, M.Sc., StB

Doppelbesteuerungsrisiken bei transparent
besteuerten ausländischen Kapitalgesellschaften

Action No. 2 ,,Neutralising the Effects of Hybrid Mismatch Arrange-

ments" des BEPS-Projekts der OECD zielt auf die Verhinderung ei-

nes doppelten Abzugs von Aufwendungen sowie eines Abzugs

von Auf,¡rendungen bei gleichzeitiger Nichtbesteuerung des korre-

spondierenden Ertrags. lm Beitrag zeigen die Autoren anhand ei-

ner transparent besteuerten ausländischen Tochterkapitalgesell-

schaft, dass bei Beteiligungen an Hybridgesellschaften Doppelbe-

steuerungen drohen.

Maximilian Bannes, M.A.,StB, und

Dipl.-Volksw. Prof. Dr. Adrian Cloer, RA/SIB

BEPS Aktionsplan 2: Neutralisierung der Effekte
hybrider Gestaltungen

Die schuldrechtliche Vertragsfreiheit erlaubt die Vermischung (oder

Kreuzung) von klassischen Vertragsformen. Das als Hybridität be-

zeichnete Phänomen erfährt im grenzüberschreitenden Kontext

eine zusätzliche Komplexität, da eine einheitliche Würdigung des

Sachverhalts durch die betroffenen Staaten nicht die Regel ist. Die

sich hieraus ergebenden Verwerfungen stellen einen Schwerpunkt

des BEPS-Projekts der OECD dar.

1473

1475

1 480

1484

1489

1492

1493

1495

1 498

1 503

Entscheidungen

BFH: Begrenzte Rückwirkung einer Verzögerungsrüge - materieller 1505

Schaden
(6.4.2016 -XK1/1s)

BFH: Die eigene Berufshaftpflichtversicherung einer Rechtsan- 1508

walts-GbR ist kein Arbeitslohn
(10.3.2016 - Vl R 58/14 - dazu BB-Kommentar von

Dipl.-Kfm. Lukas Hilbert)

Betriebs-Berater I BB 25.2016 | 20.6.20
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Aufsatz

Dr. Heike Bach und Dipl.-Kfm. Jens Berger, CPA

Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick ß12

Rechnungslegung
EFRAG: Übernahmeempfehlung für Anpassungen an IAS 7

EFRAG: Übernahmeempfehlung für Klarstellungen von IAS l2
DRSC: Ergebnisse der 49. Sitzung des IFRS-Fachausschusses

DRSC: 50.'Sitzung des IFRS-Fachausschusses

Wirtschaftsprüfung
EU-Kommission: Konsultation zur Regulierung von Freien Berufen
WPK: Stellungnahme zum RefE einer VO zur Einführung einer VO

über Gebühren der Abschlussprüferaufsichtsstelle beim BAFA und
zur Änderung der WPO

WPK: Entwurf einer Neufassung des Referenzrahmens gem. 4
Abs. 1 der Wirtschaftsprüfungsexamens-Anrechnungsverordnung
WPK: Ergebnisse des Prüfungstermins zum WP-Examen l/2016
IDW: Prüfungshinweis im Zusammênhang mit der Antragstellung
auf Förderung von Wärme- und Kältespeichern nach dem KWKG

Betriebswirtschaft
KPMG: Jedes dritte Unternehmen nutzt Big Data

Arbeitsrecht

Die Woche im Blick

Entscheidungen
BAG: Heilung einer fehlerhaftqn Unterrichtung des Betriebsrats bei

Massenentlassung (9.6.2016 = 6 AZR 405/151

BAG: lnstitutioneller Rechtsmissbrauch bei Befristungskette auf ar-

beits- und beamtenrechtlicher Grundlage im Hochschulbereich
(8.6.201 6 - 7 AZR 2s9 / 1 4)

BAG: Verbot der reformatio in peius in Bezug auf Freistellungsan-

spruch (8.12.2015 -"1 ABR2/14)

BAG: Versorgungstarifuertrag - Anrechnung einer gesetzlichen
Rente wegen voller Erwerbsminderung auf Gesamtruhegeld
(1 9.4.201 6 - 3. AZR 3 41 / 1 4)

LAG Berlin-Brandenburg: Massenentlassungsanzeige - Beifü-
gungspflicht bei ungenügender Stellungnahme des Betriebsrats
(26.2.201 6 - 6 Sa 1 581 /1 5)

Aufsatz

Prof. Dr. Frank Hohmeister

BB-Rechtsprechungsreport: Die Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts zum Urlaubsrecht im Jahr
2015

Der Beitrag, der an die Rechtsprechungsübersicht des Jahres 2014
anschließt (BB 2015, 1333ff.), will einen Überblick über einige we-
sentliche Entscheidungen des BAG zum Urlaubsrecht geben. Der
Berichtszeitraum umfasst das Jahr 2015. Die Entscheidungen wer-
den in chronologischer Reihenfolge nach ihren jeweiligen Verkün-

dungsdaten aufgeführt. Wegen der vor dem Berichtszeitraum er-
gangenen wesentlichen Rechtsprechung des BAG zum Urlaubs-
recht w¡rd auf die vorjahresberichte (BB 1997, 1149ff.; BB 1998,
1054ff .; BB 1999,1812fÍ.; BB 2001, 1038ff.; BB 2002,2176ff ., BB

2004,661ff ., BB 2005,2014ff .; BB 2006, 2131ff .; BB 2007,2293ff .;

882009,494ff .; BB 2010, 1599f'f .;882011,890ff .;2012,1343ff .;BB
2014, 2037 ff.) und auf den Handkommentar zum Bundesurlaubs-
gesetz (Hohm eister/Oppermann, Bundesurlaubsgesetz, 3. Aufl .

2013) verwiesen.

Die Erste Seite
Amrei Viola Wienen, RAin/FAin Urheber- und Medienrecht

Online Reputation Management und
Rechtsprechun g zu Bewertungsportalen

Jobs

lmprcssum/Vorschau

1514

ESMA-Leitlinien zu alternativen Leistungs-
kennzahlen:,,EB|T, ROCE & Co i' besser verstehen
lm Oktober des letzten Jahres hat die Europäische Wertpapier- und
Marktaufsichtsbehörde (Ëuropean Securities and Markets Authori-
ty, ESMA) ihre endgültigen Leitlinien zu alternativen Leis-

tungskennzahlen (alternative performance measures) für kapital-
marktorient¡erte Unternehmen veröffentlicht. 5¡e treten mit dem
3.7.2016 in Kraft. Ziel der Leitlinien ist eine Erhöhung der Transpa-
renz und Vergleichbarkeit von veröffentlichten Finanzinformatio-
nen, die Verminderúng von lnformationsasymmetrien bei den
Adressaten und die Sicherstellung einer einheitlichen Anwendung
und Darstellung von alternativen Leistungskennzahlen. Die Leitli-
nien werden hauptsächlich fiir lnformationen in Lageberichten zu
beachten sein - hier ist insbesondere das Zusammenspiel mit DRS

20,,Konzernlagebericht" von besonderer Relevanz. Die Deutsche
Prüfstelle für Rechnungslegung (DPR) hat bereits signalisiert, die
ESMA-Leitlinien ab ihrem Anwendungszeitpunkt im Rahmen ihrer
Prüfungen zu berücksichtigen. ln dem Beitrag werden der Anwen-
dungsbereich und die Anforderungen an die Berichtspflichten im
Einzelnen dargestellt und kritisch beleuchtet.

Entscheidung

BFH: Bilanzierung mittels Credit Linked Notes (CLN) gesicherter j519
Darlehensforderungen
(2.12.2015 -l R 83/13 - dazu BB-Kómmentar von
Dipl.-Kfm. Tobias Kröger, StB)

Entscheidung

LAG Rheinland-ffalz: Befristetes Arbeitsverhältnis im Profifußball 1 529

- Punkteprämie
(17.2.20"16 - 4Sa202/'15 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Ulrich Brötzmann, RA/FAArbR)

Neuerccheinung Buch
Zwanzigeç Arbeitsrecht der lnsolvenzordnung

lnso 55 108, 113,120-128,185
Praxisbewährter Kommentar in 5. Auflage

5. Aufla$e 2A15, 458 Seiten, Geb., € 1 18,-
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